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Vereinssatzung des eingetragenen Vereins 
Frielendorf aktiv – Gewerbe und Tourismus e. V. 

 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen „Frielendorf aktiv - Gewerbe- und Tourismus“. Er soll in 

das Vereinsregister eingetragen werden; nach Eintragung lautet der Name des 

Vereins „Frielendorf aktiv – Gewerbe und Tourismus e. V.“ mit dem Zusatz „e. V.“.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 34621 Frielendorf. (Anschrift ist die Wohnadresse des 1. 

Vorsitzenden) 

(3) Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

 

§ 2 

Zweck des Vereins, Aufgaben 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Stärkung und Förderung der gewerblichen Wirtschaft in 

Frielendorf und seinen Ortsteilen, die Förderung des Vereinslebens, des Tourismus 

und kultureller Veranstaltungen, Unterstützung öffentlicher und touristischer 

Einrichtungen; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes und Entwicklung und 

Umsetzung eines Marketingkonzeptes.  

(2) Dem Verein obliegt es insbesondere ein Marketing- und Werbekonzept für Frielendorf 

mit zu erarbeiten und umzusetzen, kulturelle Veranstaltungen zu organisieren und zu 

fördern, Projekte zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde zu erarbeiten und 

umzusetzen, die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, örtlichen Vereinen 

und Interessenverbänden, sowie Schulen, Kindergärten und Kirchen zu fördern, 

sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.  

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Alle Inhaber von Vereinsämter sind ehrenamtlich tätig.  

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall eines bisherigen Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins der Gemeinde Frielendorf zu, die es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  
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§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des 

privaten und öffentlichen Rechts werden.  

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, 

über den der Vorstand nach freiem Ermessen entscheidet.  

(3) Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch 

von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. 

(4) Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstandes, der mit Gründen zu versehen ist, 

kann der Antragsteller Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb eines 

Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand einzulegen. 

Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.  

 

 

§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet: 

a) mit dem Tod des Mitglieds;  

b) Auflösung oder Liquidation einer juristischen Person; 

c) durch freiwilligen Austritt;  

d) durch Streichung von der Mitgliederliste;  

e) durch Ausschluss aus dem Verein.  

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied 

des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im 

Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der 

Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die 

Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 

(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, 

durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 

Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu 
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rechtfertigen; das Mitglied darf sich dabei eines Beistandes bedienen; der nicht 

Vereinsmitglied zu sein braucht. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist 

in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit 

Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes 

bekanntzumachen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem 

Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat 

aufschiebende Wirkung. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat 

ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt 

werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei 

Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung 

einzuberufen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht 

erlassen. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den 

Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so 

unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die 

Mitgliedschaft als beendet gilt. 

 

 

§ 5 

Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und 

dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Durch Beschluss 

der Mitgliederversammlung kann auch eine Aufnahmegebühr eingeführt und 

bestimmt werden, dass Mitglieder, die den Verein nicht ermächtigen, den Beitrag 

durch Abbuchung von ihrem Konto einzuziehen, einen Beitragszuschlag zu zahlen 

haben.  

(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht bereit.  

 

 

§ 6 

Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind:  

a) der Vorstand,  

b) die Mitgliederversammlung.  
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§ 7 

Der Vorstand 

 

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem (der)Vorsitzenden, dem (der) 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem (der) Schriftführer(-in), dem (der) 

Schatzmeister(-in), sowie bis zu zehn Beisitzern.  

(2) Der Verein wird gerichtlich oder außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 

Vorstandes, darunter der erste(n) Vorsitzende(n) oder der zweite(n) Vorsitzende(n) 

vertreten.  

(3) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass er zu 

Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von über 2.500,00 € die Zustimmung der 

Mehrheit der gesamten Vorstandsmitglieder bedarf.  

(4) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit 

Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 

Vorstandsmitglieds. 

(5) Der Vorstand ist berechtigt, zu seiner Beratung und Unterstützung beim Ablauf des 

Vereinsgeschehens, Ausschüsse für spezielle Aufgaben einzusetzen. 

 

 

§ 8 

Zuständigkeit des Vorstandes 

 

(1) Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem 

folgende Aufgaben:  

1. Verwirklichung des Vereinszweckes 

2. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen;  

3.  Einberufung der Mitgliederversammlung;  

4.   Ausführung der Beschlüsse und der Mitgliederversammlung; 

5. Buchführung; Erstellung eines Jahresberichts;  

6. Abschluss und Kündigung von Dienst- und Arbeitsverträgen;  

7. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.  
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§ 9 

Amtsdauer des Vorstands 

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage 

der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand 

ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.  

 

 

§ 10 

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die 

Tagesordnung sollte nach Möglichkeit angekündigt werden. Eine Einberufungsfrist 

von einer Woche soll eingehalten werden.  

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 

sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei 

dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.  

(4) Der Vorstand muss sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

§ 11 

Die Mitgliederversammlung 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine 

Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich 

bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung 

gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen 

vertreten.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

1. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands;  

2. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags;  

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;  
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4. Wahl von zwei Kassenprüfern;  

5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins;  

6. Ernennung von Ehrenmitgliedern.  

(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die 

Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen.  

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zehn 

Vereinsmitglieder anwesend sind. Wird diese Zahl nicht erreicht, ist der Vorstand 

verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung 

einzuberufen, diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist.  

(5) Zwei Wochen vor der ordentlichen Jahreshauptversammlung haben zwei 

Kassenprüfer zu prüfen, ob die Buchführung ordnungsgemäß erfolgte. Sie haben 

hierüber der Jahreshauptversammlung einen Bericht vorzulegen.   

(6) Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der  Zeit der Versammlung, sowie des 

Abstimmungsergebnisses vom Schriftführer, bei dessen Verhinderung von einem 

vom Vorstand zu bestimmenden Protokollführer in einer Niederschrift festzuhalten 

und vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer/Protokollführer zu 

unterschreiben. 

 

 

§ 12 

Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung 

 

(1)  Einmal im Jahr findet die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Die 

Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung durch Veröffentlichung im amtlichen 

Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Frielendorf einzuberufen. 

(2)  Mit der Einberufung ist die Tagesordnung bekanntzugeben. Jedes Mitglied kann bis 

spätestens einer Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand in 

Textform beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser 

verhindert, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. Der 

Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer. Der so bestimmte 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
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entsprechend zu ergänzen. In der Mitgliederversammlung können keine Anträge auf 

Ergänzung der Tagesordnung mehr gestellt werden. 

 

 

§ 13 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 

muss einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die 

Einberufung von 10 Mitgliedern in Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 

Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 11 

und 12 entsprechend.  

 

 

§ 14 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte / Informationen für Mitglieder über die 
Datenverarbeitung 

(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Informationen, die 

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) in 

automatisierter und nicht-automatisierter Form. Hierbei handelt es sich um folgende 

Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und 

Mobil) sowie E-Mail-Adresse (falls vorhanden). 

(2) Die in (1) genannten Daten sind Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsmitglied sein, 

wenn sie dem Verein diese Daten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung 

stellt. Die Bereitstellung der übrigen Daten ist freiwillig; sie sind für die Mitgliedschaft im 

Verein nicht erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der freiwilligen Daten ist 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

 

(3) Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist/sind der/die Mitarbeiter/in/nen des 

Tourismusbüros. (E-Mail: tourismus@frielendorf.de). 

 

(4) Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden ausschließlich zur Erfüllung der in 

dieser Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, insbesondere 

zur Mitgliederverwaltung (einschließlich des Beitragseinzugs), Stärkung und Förderung 

der gewerblichen Wirtschaft in Frielendorf und seinen Ortsteilen, Förderung des 

Vereinslebens, des Tourismus und kultureller Veranstaltungen, Unterstützung öffentlicher 

und touristischer Einrichtungen und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. In 

diesem Zusammenhang werden die Daten Vorstandsmitgliedern und sonstigen 
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Vereinsmitgliedern soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Ämter und Aufgaben im 

Verein erfordern. Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO. Sofern 

sich die Datenverarbeitung auf andere Rechtsgrundlagen stützt, wird dies in diesem 

Paragrafen erwähnt 

 

(5) Im Zusammenhang mit seinen öffentlichen Veranstaltungen (z. B. Feste, Märkte, Läufe) 

veröffentlicht der Verein Fotos von der Veranstaltung sowie einen Bericht darüber im 

Internet (z. B. auf seiner Homepage und bei Facebook) und übermittelt Fotos nebst 

Bericht womöglich an Print- und Online-Zeitungen. Fotos einzelner Personen werden nur 

veröffentlicht/übermittelt, sofern es sich um Bilder von Einzelsportlern, einzeln 

auftretenden Künstlern oder Verkäufern handelt; andere Einzelbilder werden nicht 

veröffentlicht/übermittelt, insbesondere keine Einzelbilder von Zuschauern. Jedoch ist in 

allen Fällen davon auszugehen, dass Mitglieder als Teilnehmer oder Zuschauer auf den 

Fotos erkennbar sind. Soweit die Untertexte zu Fotos oder die Berichte auf bestimmte 

Teilnehmer an der Veranstaltung hinweisen, werden dabei höchstens Vor- und 

Familienname, Vereinszugehörigkeit sowie Funktion und Aufgabe im Verein 

veröffentlicht/übermittelt. Auf Ergebnislisten erscheinen neben dem erzielten Ergebnis 

Vor- und Familienname sowie Verein und Altersklasse.  

Dies dient der Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung des Vereins, ohne die er seine 

Satzungszwecke und Aufgaben nicht erfüllen kann. Die Rechtsgrundlage für die 

Veröffentlichung/Übermittlung der vorgenannten Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 

DSGVO. Zumindest überwiegen die Interessen und Grundrechte der Mitglieder nicht 

gegenüber den berechtigten Interessen des Vereins (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f DSGVO). Die Vorschriften der §§ 22 und 23 des Kunsturhebergesetzes 

(KUG) zum Recht am eigenen Bild werden gewahrt.  

Sonstige Fotos einzelner Personen oder weitere Daten veröffentlicht/übermittelt der 

Verein nur mit Einwilligung der betroffenen Person (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a DSGVO). 

 

(6) Mitgliederlisten werden als Datei an Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und 

Mitglieder herausgegeben, soweit deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 

Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die 

Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. 

Minderheitenrechte, Teilnahmerechte) benötigt, wird ihm eine Datei der notwendigen 

Daten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und 

sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden und die erhaltenen Daten, 

sobald deren Zweck erfüllt ist, gelöscht werden. 
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(7) Zur Durchführung von Veranstaltungen erstellt der Verein Helferlisten mit den 

erforderlichen Kommunikationsdaten. Diese Listen werden nur innerhalb des Vereins an 

andere Helfer und die Organisatoren der Veranstaltung weitergegeben 

(Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO). Eine darüber 

hinausgehende Veröffentlichung der Listen (z. B. im Internet) bedarf der Einwilligung der 

betroffenen Helfer (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). 

 

(8) Die Mitgliederdaten werden spätestens 2 Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft 

gelöscht, soweit sie für die Mitgliederverwaltung und für historische Berichte und 

Darstellungen des Vereins nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen, 

vertraglichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. 

 

(9) Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf 

Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Artikel 15 DSGVO) sowie 

auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), Löschung (Artikel 17 DGSVO), Einschränkung der 

Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Artikel 21 

DSGVO) und Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO). Diese Rechte können schriftlich 

oder per E-Mail bei den in Absatz 3 genannten Verantwortlichen geltend gemacht 

werden. 

 

(10) Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Daten erforderlich sind, 

können diese mündlich, schriftlich oder per E-Mail erteilt werden. Der Verein ist 

beweispflichtig dafür, dass eine Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder können eine 

bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann mündlich, schriftlich 

oder per E-Mail an die in Absatz 3 genannten Verantwortlichen gesandt werden. Die 

Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 

unberührt. 

 

(11) Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des 

Vereins bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist im 

Bundesland Hessen der Hessische Datenschutzbeauftragte mit Sitz in Wiesbaden. 

 

§ 15 

Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
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Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung, mit einer Mehrheit von 

¾ (in Worten: Drei Vierteln) der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Sofern 

die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 

stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren; dies gilt 

entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder 

seine Rechtsfähigkeit verliert.  

 

 

§ 16 

Schlussbestimmungen 

 

Die Nichtigkeit von Teilen dieser Satzung oder von satzungsändernden Beschlüssen lässt 

die Gültigkeit der übrigen Teile der Satzung oder der satzungsändernden Beschlüssen 

unberührt.  

 

Die vorstehende Satzung wurde am 18. November 2014 errichtet und in der 

Mitgliederversammlung am 14.3.2019 geändert. 
 
 
 

Frielendorf, den 14.03.2019 
 
 

 

 (Unterschriften) 


